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Schwarz: Heimgesetz berücksichtigt unterstützende Wohnformen 
und stärkt die Rechte der Bewohner 
 

In der heutigen Sitzung des Sozialausschusses des Niedersächsischen Landtages 

haben die Beratungen zur Novellierung des Niedersächsischen Heimgesetzes 

(NHeimG) stattgefunden. Nach intensiven Beratungen konnte heute der Gesetz-

entwurf in der abschließenden Lesung beschlossen werden, so dass das Gesetz 

abschließend im April im Landtag beraten werden kann. 

 

„Wir haben das Niedersächsische Heimgesetz entsprechend den Bedürfnissen der 

Menschen modernisiert, was auch schon in der Gesetzesbezeichnung „Nieder-

sächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)“ deutlich wird. Das 

Gesetz trägt dazu bei, dass sich unterstützende Einrichtungen wie Heime, ambu-

lant betreute Wohngemeinschaften, Formen des betreuten Wohnens und Einrich-

tungen der Tagespflege gleichberechtigt weiterentwickeln. Die sich abzeichnenden 

gesellschaftlichen Entwicklungen, wie verstärkte Inanspruchnahme von alternati-

ven Wohnformen können nun besser berücksichtigt und rechtlich abgesichert wer-

den“, so der sozialpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Uwe Schwarz.  
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„Mit der Gesetzesänderung bleibt die Regierungskoalition weiterhin ihrem Grund-

satz ambulant vor stationär treu“, betont der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsit-

zende Uwe Schwarz. Der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren 

Rechte werden durch das Gesetz erheblich gestärkt.  

 

„Wir möchten durch dieses Gesetz alternative Wohnformen weiterentwickeln und 

den Schutzgedanken für die Bewohnerinnen und Bewohner erhöhen. Begleitend 

haben wir parallel einen Antrag eingebracht, der ein Wunsch- und Wahlrecht Sozi-

alhilfeberechtigter in der vollstationären Altenpflege beschreibt, um eine Unterbrin-

gung im Doppelzimmer gegen den Willen der Betroffenen zu vermeiden. Sozialhil-

feträger, die immer noch Menschen gegen ihren Willen im Mehrbettzimmer unter-

bringen, verstoßen gegen den Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes „Die 

Würde des Menschen ist unantastbar…“.  Genau das gilt auch für die Unterbrin-

gung im Mehrbettzimmer, was wir nachhaltig mit unserem Antrag verdeutlichen 

wollen“, sagt der SPD Sozial- und Gesundheitsexperte Uwe Schwarz.  
 


